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Kooperationsvereinbarung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII
zwischen
der Stadtschule Gransee (Grundschule) in 16775 Gransee, Koliner Straße 5A 
in Trägerschaft des Amtes Gransee und Gemeinden, vertreten durch den Amtsdirektor, Herrn Nico Zehmke 
vertreten durch die Schulleitung, Frau Juliane Schlarmann
und
der Kindertagesstätte Hufeisen-Kids in 16775 Gransee, Koliner Straße 5A
in Trägerschaft des Amtes Gransee und Gemeinden, vertreten durch den Amtsdirektor, Herrn Nico Zehmke 
vertreten durch die Kitaleitung, Frau Karoline Stapel
– nachfolgend gemeinsam Kooperationspartner genannt –

§ 1 Präambel – Rechtsgrundlagen - Bildungsauftrag
Die Kooperationspartner verfolgen das gemeinsame Ziel, den Rechtsanspruch der Schülerinnen und Schüler auf Bildung, Erziehung und Betreuung im Rahmen des Ganztagsangebots an einer Grundschule in Brandenburg qualitätsvoll, verlässlich und kindgerecht umzusetzen. Grundlage der Zusammenarbeit sind insbesondere:
· das Brandenburgische Schulgesetz (BbgSchulG),
· das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe),
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· das Brandenburgische Kindertagesstättengesetz (KitaG),
· die jeweils geltenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zum Ganztag,
· die Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg
Die Kooperationspartner erkennen die unterschiedlichen gesetzlichen Aufträge von Schule und Kindertagestätte an und gestalten ihre Zusammenarbeit im Sinne einer abgestimmten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Bildung wird hier verstanden als ein ganzheitlicher, nachhaltig gestalteter Prozess, der neben dem Erwerb von Wissen, die Förderung sozialer und persönlicher Kompetenzen ebenso umfasst wie 
Bewegungs- , Ruhe- und Gemeinschaftserfahrungen. Ziel ist die Befähigung der Kinder zu selbstbestimmtem, eigenverantwortlichem und gemeinschaftsfähigem Handeln.

§ 2 Gegenstand der Vereinbarung
Gegenstand dieser Vereinbarung ist die verbindliche Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Stadtschule und der Kita Hufeisen-Kids zur Umsetzung der ganztägigen Bildung und Betreuung. Dies umfasst insbesondere:
· die zeitliche und inhaltliche Abstimmung von Unterricht, ergänzenden Angeboten und Betreuung
· die Gestaltung der Hausaufgabenstunden
· die Planung, Durchführung und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften (AGs)
· die Kooperation des pädagogischen Personals und Lehrerkollegiums 

§ 3 Grundsätze der Zusammenarbeit
1. Die Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Respekt, Transparenz und dem Wohl des Kindes.
2. Schule und Kindertagesstätte arbeiten partnerschaftlich und gleichberechtigt zusammen, unter Wahrung ihrer jeweiligen fachlichen Zuständigkeiten.
3. Pädagogische Entscheidungen orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der Kinder sowie an den Grundsätzen inklusiver Bildung.
4. Die Kooperationspartner stimmen ihre Angebote so ab, dass eine verlässliche Tagesstruktur für die Kinder und die Personale gewährleistet ist.
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§ 4 Zeitliche Struktur, Rhythmisierung und Verpflegung  
Die zeitliche Struktur der Angebote berücksichtigt einen ausgewogenen Wechsel von Anspannung und Entspannung sowie ausreichend Zeit für ein selbst organisiertes Frühstück im Frühhort, Mittagessen und Bewegungsphasen. Das Angebot eines gesunden, ausgewogenen Mittagessens ist Bestandteil des Ganztagsrechtsanspruchs lt. Brandenburgischen Schulgesetz. Das Mittagessen wird im Speiseraum der Stadtschule Gransee angeboten.  Die Verwaltungsorganisation sowie die Versorgungsvereinbarung bzgl. des Mittagessens liegen in der Zuständigkeit der Schule. Die administrative Organisation (Bestellung, Abrechnung) übernehmen die Eltern in Eigenverantwortung.  

§ 5 Organisation der ganztägigen Bildung und Betreuung
1. Die ganztägige Bildung und Betreuung wird in kommunaler Trägerschaft umgesetzt und orientiert sich am pädagogischen Gesamtkonzept der Schule.
2. Unterricht, Lernzeiten, Arbeitsgemeinschaften und ergänzende Betreuungsangebote sind inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt.
3. Die Kindertagesstätte ist als verlässlicher Kooperationspartner in den schulischen Tagesablauf eingebunden und ergänzt diesen durch sozialpädagogische Angebote.
4. Ein gemeinsam abgestimmter Wochen- und Tagesrhythmus wird den Sorgeberechtigten transparent kommuniziert.
5. Der Kooperationspartner Kindertagesstätte übernimmt für die Hortkinder bei Bedarf die Frühbetreuung im Zeitraum von 5:45 Uhr bis 07:30 Uhr sowie die Spätbetreuung bis 18:00 Uhr am Standort der Kindertagesstätte. Der Kooperationspartner Grundschule empfängt alle anderen Kinder ab 07:15 Uhr auf dem Schulhof oder im Eingangsbereich (Speiseraum) der Schule. Dies wird in der Regel über die Schulsozialarbeiterin, Frau Kirstin Merkel, abgesichert.  
6. Dem jeweiligen Kooperationspartner obliegt die Verantwortung und die Aufsichtspflicht, während der Zeiten, in denen er seine Leistungen erbringt. Für Ortswechsel zwischen Schule und Hort gelten folgende Absprachen: Die Hortkinder gehen den Weg zum Hortgebäude selbstständig und melden sich bei der zuständigen Bezugserzieherin/Bezugserzieher an. Nicht-Hortkinder gehen unmittelbar nach Unterrichtsschluss nach Hause, treten den Heimweg mit dem Bus an oder werden abgeholt. 
7. Bei Unterrichtsausfall übernimmt die Schule die Aufsicht bis zum offiziellen Unterrichtsschluss, sofern die Kinder keine Anmeldung im Hort haben. 
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8. Im Sinne einer gelingenden Gestaltung der Kooperation vereinbaren die Kooperationspartner die gemeinsame Teilnahme an bestimmten Gremien/Veranstaltungen, die im gemäß Anlage 3 dieser Vereinbarung gemeinsam erstellten Jahresplan festgehalten werden. 

§ 6 Hausaufgabenstunden
1. Die Schule trägt die pädagogische Gesamtverantwortung für die Konzeption der Hausaufgaben.
2. Die Hausaufgaben dienen der Vertiefung, Übung und Anwendung der im Unterricht erworbenen Kompetenzen.
3. Kitafachkräfte begleiten die Erledigung der Hausaufgaben unterstützend und strukturierend, insbesondere durch:
· Sicherstellung einer ruhigen und förderlichen Lernumgebung
· Motivation und Begleitung der Kinder
· Unterstützung bei der Arbeitsorganisation
4. Die fachliche Anleitung, Aufgabenstellung sowie die Leistungsbewertung obliegen ausschließlich der Schule.
5. Umfang, Inhalte und organisatorische Rahmenbedingungen der Hausaufgaben werden regelmäßig zwischen Schule und Hort abgestimmt.
6. Bei krankheitsbedingtem Ausfall des Hortpersonals ist zu prüfen, ob auf die Herausgabe von Hausaufgaben verzichtet werden kann. Die Entscheidung obliegt der Klassenlehrkraft in Abstimmung mit dem Hortpersonal.   

§ 7 Arbeitsgemeinschaften (AGs)
1. Arbeitsgemeinschaften sind Bestandteil der ganztägigen Bildung und Betreuung und ergänzen den Unterricht durch vertiefende, erweiternde oder praxisorientierte Angebote.
2. AGs können von pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätte, externen Kooperationspartnern oder nach Zuweisung vom Schulamt durch Lehrkräfte durchgeführt werden.
3. Die Auswahl und inhaltliche Ausgestaltung der AGs erfolgt in enger Abstimmung zwischen Schule und Kindertagesstätte und orientiert sich am Schulprogramm.
4. Die Verantwortung für die pädagogische Durchführung sowie die Aufsichtspflicht liegt bei der jeweils durchführenden Person bzw. Institution.
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5. Die Kindertagestätte und Schule stellen im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten die Betreuung der Kinder vor und nach den AGs sowie bei Ausfall einzelner Angebote sicher.
6. Die Kindertagesstätte bietet für die Klassenstufen 1 bis 4 folgende Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Kooperation an: 
· AG Sport
· AG Brandschutz
· AG Umweltgarten
· AG Kunst
· AG Programmgestaltung im Jugendfreizeitzentrum YouZone
7. Die Grundschule bietet für die Klassenstufen 1 bis 4 folgende Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Kooperation an: 
· AG Mädchenfußball in Kooperation mit dem SV Eintracht Gransee
· AG Englisch (ab Klasse 3)
· AG Schulclub (ab Klasse 5) im Jugendfreizeitzentrum YouZone
· AG Computer, Kunst und Mathematik (nach Verfügbarkeit der Lehrkräfte und Genehmigung des Schulamtes)

§ 8 Personal und Kommunikation
1. Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte der Kindertagesstätte arbeiten im Rahmen der ganztägigen Bildung und Betreuung kooperativ zusammen.
2. Jeder Kooperationspartner stellt das persönlich und fachlich geeignete Personal für seine Angebotszeiten. Eine Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams wird angestrebt. Die Kooperationspartner koordinieren den Einsatz des pädagogischen Personals in Abstimmung miteinander.
3. Es gibt eine gemeinsame Austauschrunde zum Ganztag, bestehend aus Vertretungen der Schulleitung, des Hortes und des kommunalen Trägers.
4. Die Austauschrunde trifft sich mindestens einmal jährlich und ist zuständig für:
· die Weiterentwicklung des Ganztagskonzepts
· die Abstimmung organisatorischer Fragen
· die Qualitätssicherung
5. Pädagogische Absprachen im Alltag erfolgen regelmäßig und anlassbezogen.

§ 9 Räume und Sachmittel
1. Die vorhandenen Räume werden gemeinsam genutzt und im Vorfeld wird die Raumnutzung abgestimmt.
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2. Schule und Kindertagestätte verpflichten sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Räumen, Mobiliar und Materialien.
3. Die Kooperationspartner regeln verbindlich Bedingungen für Doppelnutzungen, Aufräum- und Übergaberegeln sowie Zuständigkeiten für Pflege und Wartung.

§ 10 Aufsichtspflicht und Haftung
1. Die Aufsichtspflicht richtet sich nach der jeweiligen Zuständigkeit und dem zeitlichen Aufenthalt der Kinder.
2. Während des Unterrichts und schulischer Veranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht bei der Schule.
3. Während der Hortbetreuung liegt die Aufsichtspflicht bei der Kindertagestätte.
4. Während gemeinsamer Angebote wird die Aufsichtspflicht klar vorab geregelt.

§ 11 Zusammenarbeit und Kommunikation
1. Austausch und Information - Die Kooperationspartner informieren sich gegenseitig über relevante Curricula, pädagogische Konzepte und bildungspolitische Schwerpunkte und tauschen sich über die individuelle Entwicklung der Kinder aus.
2. Ansprechpersonen und Kommunikationsstruktur - Jeder Kooperationspartner benennt eine feste Ansprechperson für Belange der Kooperation. Verbindliche Kommunikationsstrukturen sowie regelmäßige Termintakte werden in Anlage 3 festgehalten.

§ 12 Qualitätssicherung und Evaluation 
Zur Qualitätssicherung unterstützen die Kooperationspartner gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen im Bereich ganztägiger Bildungsprozesse. Die Kooperation wird mindestens jährlich reflektiert. Die Reflexion von Zielen, Aufgaben und deren Umsetzung erfolgt unter Berücksichtigung der dazu unter § 3 dieser Vereinbarung getroffenen Festlegungen. Die Ergebnisse werden schriftlich zusammengefasst und dienen u.a. zur Fortschreibung gemeinsamer Zielsetzungen und daraus abgeleiteter Aufgaben für die Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung. 
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§ 13 Datenschutz
1. Der Umgang mit personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und der einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften.
2. Ein Austausch von Informationen erfolgt nur, soweit er für die pädagogische Arbeit erforderlich und rechtlich zulässig ist, unter Berücksichtigung der Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Zu diesem Zwecke werden zu Beginn der ersten Klasse Schweigepflichtsentbindungen durch die Eltern ausgefüllt.  

§ 14 Laufzeit und Kündigung
1. Diese Kooperationsvereinbarung tritt am 01.08.2026 in Kraft.
2. Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. 
3. Eine Kündigung ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Schuljahresende möglich, wenn durch einen Kooperationspartner die mit dieser Vereinbarung verfolgte Zielsetzung nicht mehr erreicht werden kann oder von einem Kooperationspartner die vereinbarten Leistungen nicht gewährleistet werden können. Die fortlaufende Sicherstellung der Betreuung der Kinder ist dabei zu gewährleisten. 
4. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform

§ 15 Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.
2. Die Kooperationspartner verpflichten sich, unwirksame Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der Vereinbarung möglichst nahekommen.
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Ort, Datum



Schulleitung – Juliane Schlarmann


Leitung Kindertagesstätte – Karoline Stapel




Träger – Amt Gransee und Gemeinden – Amtsdirektor Nico Zehmke



Anlagen: 

Anlage 1: Pädagogisches Ganztagskonzept der Stadtschule Gransee
Anlage 2: Ziele sowie Meilensteine und Aufgaben 
Anlage 3: Jahresplanung und terminliche Festlegungen 
Anlage 4: Regelung des Datenaustausches zwischen Schule und Hort








Anlage 1 zur Kooperationsvereinbarung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII

Gemeinsames pädagogisches Ganztagskonzept der Stadtschule Gransee 

1. Leitbild und Bildungsverständnis

Gemeinsames Leitbild: Bildung als ganzheitlicher, lebensweltlich anschlussfähiger Prozess. Kinder lernen in formalen, non-formalen und informellen Situationen.
Ziel: Begleitung der Kinder zu selbstbestimmtem, eigenverantwortlichem und gemeinschaftsfähigem Handeln unter Berücksichtigung individueller Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse.

2. Bildungsziele / Kompetenzen 

· Kognitive und sprachliche Förderung (z. B. Leseförderung, mathematische Grundkompetenzen)
· Soziale und personale Kompetenzen (z. B. Kooperation, Konfliktfähigkeit, Selbstorganisation)
· Motorische und gesundheitsbezogene Förderung (z. B. Bewegungszeiten, Ernährungserziehung)
· Kreative und kulturelle Bildung (z. B. künstlerische, musikalische Angebote)
· Alltags- und Medienkompetenz (sicherer Umgang mit digitalen und analogen Medien)

3. Zielgruppen / Inklusion

Zielgruppe: Kinder ab Jahrgangsstufe 1, die den Rechtsanspruch nach § 24 Abs. 4 SGB VIII nutzen
Inklusive Praxis: Bedürfnisse von Kindern mit Unterstützungsbedarf werden berücksichtigt (Koordination mit sonderpädagogischer Fachkraft, Differenzierungsangebote, barrierefreie Zugänge). Förderpläne werden ggf. gemeinsam abgestimmt
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4. Angebotsformen und Verbindung von Schule und Hort

· Anschlussfähige Bildungsangebote: Abstimmung von Lerninhalten, Projekten und Themen zwischen Unterricht und Hortangeboten
· Angebotsformen: Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung, Projektarbeit, AGs, freies Spiel, Bewegungsangebote, Freizeit- und Ruheräume
· Prinzip der Kontinuität: Projekte über mehrere Wochen/Monate, periodische Themenzyklen (z. B. „Gesundheit“, „Natur“, „Medienwoche“)

5. Tages- und Wochenstruktur
Frühbetreuung im Hort: ruhige Phase des Ankommens, in den Ferien mit Frühstücksangebot
Unterrichtszeiten: Verantwortung der Schule
Mittagspause: Nicht-Hortkinder der 1. Klassen gehen in der 2. großen Pause essen und werden vom Schulpersonal beaufsichtigt; Hortkinder der 1. Klassen gehen nach der 2. großen Pause in Begleitung der Erzieher essen.
Nachmittagsangebote: angeleitete Lernzeiten, offene Angebote, AGs, Bewegungszeiten, individuelle Förderung
Spätbetreuung: Rückzugs- und Freispielphasen, Abholzeiten bis 18Uhr

6. Pädagogische Methoden und Formen des Lernens

· Differenzierung: offene Lernbereiche, Förderangebote
· Projekt- und handlungsorientiertes Lernen: fächerübergreifende Projekte mit Präsentations- und Reflexionsphasen
· Partizipation: Kinder in Planung und Evaluation einbeziehen (Kinderkonferenzen, Beschwerdebox)
· Multiprofessionelle Teamarbeit: gemeinsame Fallbesprechungen, Planungstreffen

7. Kommunikation und Zusammenarbeit

· Regelmäßige Abstimmungsformate: einmal wöchentlich Austausch zwischen Kitaleitung und Schulleitung, ergänzend Schulsozialarbeit und Pädagogische Unterrichtshilfe
· Übergabe- und Informationswege: tägliche schriftliche Information zur Abwesenheit von Schüler und Schülerinnen
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· Einbindung der Eltern: regelmäßige Informationsveranstaltungen, Entwicklungsgespräche, Elternbriefe, Hokita-App

8. Beobachtung, Dokumentation und individuelle Förderung

· Beobachtungsinstrumente: Standardisierte Kurzbeobachtungen, Portfolioarbeit
· Dokumentation: Entwicklungsberichte mindestens einmal jährlich, bei Bedarf individuelle Förderpläne
· Datenschutz: Einhaltung DSGVO/Landesrecht; Weitergabe personenbezogener Daten nur mit Rechtsgrundlage/Einwilligung, Einwilligung der Eltern wird mit der Schulanmeldung abgefragt (Verantwortung der Schule)

9. Qualitätsentwicklung und Fortbildung

· Gemeinsame Fortbildungsplanung: mindestens eine gemeinsame Fortbildung pro Jahr (Teilnahme einzelner Kooperationspartner, Bedarfserhebung jährlich) 
· Evaluation: gemeinsame jährliche Reflexion der Kooperation, Auswertung der vereinbarten Indikatoren (siehe Anlage 2)
· Feedbackkultur: regelmäßige Teamreflexionen

10. Räumliche und materielle Gestaltung

· Bedarfsorientierte Ausstattung: differenzierte Lern-, Bewegungsräume
· Raumnutzungsmodalitäten: abgestimmte Raumnutzungspläne, Putz- und Materialverteilungsregelungen 












Anlage 2 zur Kooperationsvereinbarung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII
Ziele und Meilensteine der Kooperation im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung
Die Kooperationspartner definieren folgende verbindliche Ziele, die sich am stufenweisen Ausbau und an der nachhaltigen Qualitätssicherung des Ganztags orientieren (§ 24 SGB VIII, BbgSchulG, KitaG):
1. Kurzfristige Ziele (Erreichung spätestens nach einem halben Jahr)
1. Sicherstellung einer verlässlichen täglichen ganztägigen Bildung und Betreuung für alle teilnehmenden Kinder
2. Klare und transparente Aufgaben- und Verantwortungszuweisung zwischen Schule und Hort gemäß dieser Kooperationsvereinbarung
3. Transparente Information und Einbindung der Sorgeberechtigten über Ganztagsstrukturen, Lernzeiten und Angebote
4. Gemeinsames Beobachtungs- und Dokumentationssystem einführen
·  Zeitraum: Q1–Q3 Jahr 1
· Maßnahme(n): Auswahl/Entwicklung eines Beobachtungsinstruments; Schulung der Mitarbeitenden; Pilotphase mit den ersten Klassen
· Erfolgskriterien: 80 % der beteiligten Fachkräfte nutzen das System im Piloten; Evaluationsergebnisse liegen vor
5. Raumnutzungs- und Ausstattungskonzept finalisieren

· Zeitraum: Q1–Q2 Jahr 1
· Maßnahme(n): Bestandsaufnahme, Bedarfserhebung, Erstellung Nutzungsplan
· Erfolgskriterien: Abgestimmter Jahresplan mit Raumnutzung; definiertes Verantwortungsmodell für Materialpflege
· Zuständig: Gebäudeverantwortliche + Teams
2. Mittelfristige Ziele (Erreichung spätestens nach zwei Jahren)
1. Weiterentwicklung eines qualitativ hochwertigen, unterrichtsnahen Ganztagsangebots als integraler Bestandteil des Schulprogramms
2. Stärkung der multiprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätte
3. Systematische Qualitätsentwicklung durch regelmäßige Evaluation der Ganztagsangebote
4. Strukturierte Hausaufgaben- und Lernförderangebote etablieren
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· Zeitraum: Q2 Jahr 1 – Q4 Jahr 2
· Maßnahme(n): Konzeption der Lernzeiten, Festlegung von betreuenden Fachkräften, Evaluation der Lernfortschritte.
· Erfolgskriterien: Reduzierung unerledigter Hausaufgaben; positive Rückmeldung durch Eltern/Lehrkräfte.
· Zuständig: Fachkoordination Hort + Klassenleitungen

5. Partizipative Strukturen für Kinder implementieren
· Zeitraum: Q3 Jahr 1 – Q2 Jahr 2
· Maßnahme(n): Einführung Kinderkonferenz-Formate, Wunsch-/Beschwerdebox, regelmäßige Feedbackrunden.
· Erfolgskriterien: Regelmäßige Teilnahme, dokumentierte Beschlüsse und Folgeaktivitäten.
· Zuständig: Pädagogische Teams

3. Langfristige Ziele (Erreichung spätestens nach drei Jahren)
1. Nachhaltige Umsetzung des bundesweiten Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung für Grundschulkinder
2. Etablierung des Ganztags als gleichwertigen Lern-, Lebens- und Entwicklungsraum
3. Verlässliche strukturelle und personelle Rahmenbedingungen in kommunaler Verantwortung
4. Kontinuierliche Sicherung und Weiterentwicklung pädagogischer Qualität im Ganztag
5. Stärkung der Kooperation und Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Schule, Hort, Träger und Sorgeberechtigten
6. Sicherstellung altersgerechter, anschlussfähiger Bildungsprozesse über den Tag hinaus
7. Förderung sozialer, personaler und motorischer Kompetenzen
8. Anschlussfähige Bildungsprozesse sicherstellen 
- Indikator(e): Anzahl gemeinsamer Projekte pro Schuljahr; Lehr-/Hortpläne mit abgestimmten Themen (Ziel: ≥ 3 abgestimmte Projekte/Jahr)
-  Verantwortlich: Steuergruppe (Schulleitung + Hortleitung)
- Meilenstein Jahr 1: Gemeinsames Jahresthema und mindestens ein fächerübergreifendes Projekt umgesetzt.
- Aufgaben: Themenfindung, Stunden-/Ressourcenplanung, Evaluation nach Projektabschluss
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9. Stärkung multiprofessioneller Teams
· Indikator(e): Gemeinsame Teamsitzungen (Ziel: monatlich), Anzahl gemeinsamer Fortbildungen (Ziel: ≥ 1/Jahr).
· Verantwortlich: Personalverantwortliche der Träger
· Meilenstein Jahr 1: Teamvereinbarung zu Koordinationsterminen und Hospitationsregeln.
· Aufgaben: Fortbildungsbedarf erheben, Fortbildungsplan erstellen.

10. Inklusion und individuelle Förderung verbessern
· Indikator(e): Anteil individueller Förderpläne, Elternzufriedenheit, positive Entwicklungsverläufe.
· Verantwortlich: Fachkräfte für sonderpädagogische Förderung / Hort-Fachkräfte
· Meilenstein Jahr 2: Implementierung eines standardisierten Förderplanprozesses.
· Aufgaben: Fortbildung zu inklusiven Methoden, Abstimmungsmeetings zu Förderfällen.
Träger, Leitung der Schule und Leitung des Horts tragen die Gesamtverantwortung; konkrete Umsetzungsverantwortung ist bei den benannten Fach- und Leitungspersonen zu verorten.

6. Meilensteine (konkrete Zeitpunkte)
01.08. 2026: Start der Kooperation inkl. Jahresplan
Ende Q1 Jahr 1: Erstes gemeinsames Koordinationstreffen des Jahres; Start Beobachtungssystem
Ende Q2 Jahr 1: Raumnutzungsplan verabschiedet; Fortbildungsbedarf erhoben
Ende Q3 Jahr 1: Auswertung Beobachtungssystem; Anpassungen beschlossen
Ende Schuljahr 1: Zwischenbericht und Jahresreflexion (schriftlich) mit Empfehlungen für Jahr 2
Ende Jahr 2: Evaluation der mittelfristigen Ziele, Fortschreibung Vereinbarung
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7.  Verantwortlichkeiten & Kommunikationsstruktur 
Steuergruppe (Leitungen Schule + Hort): strategische Entscheidungen, Freigabe Jahresplan — Treffen: vierteljährlich
Koordinationsteam (pädagogische Fachkräfte): operative Planung, Projektkoordination — Treffen: monatlich
Berichtswesen: Kurzer Quartalsbericht an Träger und Gremien; Jahresbericht mit Evaluationsergebnissen
Ansprechpersonen: Namen/Telefon/E-Mail in Anlage 3

8. Ressourcenplanung und Finanzierung (Kurzbeschreibung)
Personalstunden: Abstimmung über Einsatzstunden für Früh-/Spätbetreuung, Lernzeiten und Projekte
Materialbudget: gemeinsames Budget für Projekte, Ausstattung und Medien; Budgetanträge an Träger definieren
Fortbildungsbudget: gemeinsamer Budgetanteil zur Nutzung für mindestens eine gemeinsame Fortbildung pro Jahr

9.  Monitoring, Evaluation und Anpassung
Monitoring: Quartalsweise Erfassung der Indikatoren (z. B. Teilnahmezahlen, Anzahl Projekte, Fortbildungen)
Evaluation: Jährliche Gesamtreflexion mit schriftlicher Zusammenfassung; Anpassung Zielsetzung und Maßnahmen
Externe Evaluation: Bei Bedarf wird nach Jahr 2 eine externe Moderation/Evaluation empfohlen

10. Risiken und Gegenmaßnahmen 
Risiko: Personalausfall beeinträchtigt Angebote — Gegenmaßnahme: Vertretungsregelungen, Pool-Liste von eingesetzten Fachkräften.
Risiko: Konflikte in der Raumnutzung — Gegenmaßnahme: verbindlicher Raumnutzungsplan, Schlichtungsverfahren über Steuergruppe.


Anlage 3 zur Kooperationsvereinbarung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII
Jahresplanung und terminliche Abstimmungen 
Folgende Absprachen bzw. terminliche Festlegungen sind im Rahmen der aktuellen Kooperationsvereinbarung gemeinsam festgelegt worden: 
· In einem Rhythmus von max. drei Monaten finden Leitungssitzungen unter Teilnahme der Schul- und Kitaleitung bzw. deren Vertreter statt.--> muss raus, wir treffen uns wöchentlich und dies steht auch schon oben im Text 
· In den Dienstberatungen der Grundschule und der Kita gibt es ggf. einen Tagesordnungspunkt Ganztag, wo angefallene Themen angesprochen werden können. Die gegenseitige Teilnahme der Leitungen oder Vertretungen wird im Bedarfsfall abgesichert.--> muss raus; wir sind keine Ganztagsschule (!); daher wird dies auch nicht in jeder Dienstberatung thematisiert; angedacht ist eine Teilnahme einzelner Mitarbeiter an der DB der Kooperationspartner 
· Elternabende in Vorbereitung auf die neuen Erstklässler werden in enger Kooperation zusammen von der Grundschule und der Kindertagesstätte vorbereitet sowie gemeinsam abgehalten. 
· Elternversammlungen bis Klasse 4 werden in enger Kooperation zusammen von der Grundschule und der Kindertagesstätte vorbereitet und evtl. gemeinsam abgehalten.
· Es erfolgen mit einem Vorlauf von mindestens vier Wochen Abstimmungen zu gemeinsamen Festen und Veranstaltungen. 
· Der Ansprechpartner für die ganztägige Bildung und Betreuung in der Grundschule ist Juliane Schlarmann (Rektorin), 03306/751 331, juliane.schlarmann@lk.brandenburg.de
· Der Ansprechpartner für die ganztägige Bildung und Betreuung in der Kindertagesstätte ist Karoline Stapel (Kita-Leitung), 03306/751 326, hufeisenkids@gransee.de
· Folgende Termine sind noch zu beachten: 
◦ ca. vier Wochen nach Ende der Sommerferien Start der angebotenen Arbeitsgemeinschaften
◦ September/Oktober – Ende der Durchführung der ersten Elternversammlungen
◦ nach den Herbstferien – Gruselfest im Hort
◦ Dezember – Vorlesetag
◦ Dezember – Weihnachtsbasteln im Hort
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◦ Februar – Fasching
◦Februar/März - Schulanmeldungen für das Ü1-Verfahren
◦ Mai – Kinder- und Bürgerfest
◦ Juni – Sportfest/Sommerfest
◦ Juni/Juli – Schnuppertag Ü1, 1. Elternversammlung Ü1, letzter Schultag
◦ August – Einschulung 
◦ einmal jährlich Teamtag der Kita zu Fortbildungszwecken   


















Anlage 4 zur Kooperationsvereinbarung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ganztägige Bildung und Betreuung gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII
Datenaustausch zwischen Schule und Kindertagesstätte 
1. Grundsatz 
Die Kooperationspartner stimmen darin überein, dass ein Austausch personenbezogener Daten von Kindern nur erfolgt, soweit er für die Erfüllung der jeweiligen gesetzlichen Aufgaben der Schule (§ 65 BbgSchulG) und der Einrichtungen der Jugendhilfe (§§ 22, 24 SGB VIII) erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO i. V. m. den genannten Vorschriften. Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG. (siehe Schweigepflichtsentbindung)

2. Abstrakte Plausibilitätsprüfung 
Die Kooperationspartner stellen gemeinsam fest, dass die nachfolgend aufgeführten Datenkategorien typischerweise zur Wahrnehmung der Aufgaben von Schule und Kindertagesstätte erforderlich sind und daher zwischen den Kooperationspartnern übermittelt werden dürfen: 

2.1. Stammdaten der Kinder (Name, Geburtsdatum, Klasse/Gruppe, Kontaktdaten der Sorgeberechtigten) 
2.2. Angaben zum Betreuungsumfang und zur Teilnahme an Angeboten, 
2.3. Informationen zu Lern- und Entwicklungsstand, sozialem Verhalten und Förderbedarfen 
2.4. Hinweise auf besondere Unterstützungsbedarfe (z. B. im Bereich Sprache, Verhalten, Inklusion) 
2.5. Angaben zu Teilnahmen an schulischen und außerunterrichtlichen Projekten 
2.6. in begründeten Einzelfällen: gesundheits- oder kinderschutzrelevante Informationen, soweit sie für die jeweilige Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich sind.

 3. Beschränkung und Transparenz  
Die Übermittlung erfolgt ausschließlich zweckgebunden für die gemeinsame Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie zur Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII. Eine weitergehende Nutzung der Daten ist ausgeschlossen. 



2
4. Verfahrensregeln 
4.1. Die Übermittlung beschränkt sich auf die jeweils erforderlichen, vorgenannten Datenkategorien und erfolgt grundsätzlich über zu benennende Ansprechpersonen. Damit wird die nach § 8 BbgDSG vorgesehene Plausibilitätsprüfung durch diese Vereinbarung abstrakt vorweggenommen. Nur wenn sich im Einzelfall konkrete Zweifel an der Rechtmäßigkeit ergeben, etwa bei widersprüchlichen oder ungewöhnlichen Anforderungen, ist eine ergänzende Prüfung durch die übermittelnde Stelle erforderlich. 
4.2. Die Kooperationspartner verpflichten sich, Übermittlungen personenbezogener Daten zwischen Schule und Kindertagesstätte gemäß § 65 Abs. 6 S. 5 BbgSchulG i. V. m. § 7 DSV aktenkundig zu machen. 
4.3. Zur Erfüllung dieser Pflicht nutzen die Kooperationspartner die in ihren Einrichtungen jeweils üblichen Dokumentationssysteme. Erfolgt die Übermittlung auf Grund eines Ersuchens des Empfängers, so hat dieser in geeigneter Form die ihn berechtigende Rechtsgrundlage anzugeben
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